
 

Consulting Class 
 

Merkblatt zur Schweigepflicht 

 

Wichtige Hinweise: 

Die für das anwendungsbezogene Praktikum „Consulting Class“ zur Verfügung 

gestellten Daten sind teilweise reale Daten aus Forschungsprojekten am 

Universitätsklinikum Ulm. 

Diese Daten dürfen nicht weitergegeben werden, die Veröffentlichung und Nutzung 

der Ergebnisse außerhalb der Veranstaltung ist nicht erlaubt. Die Daten dürfen nur 

im Rahmen der Veranstaltung und zu Übungs- und Prüfungszwecken benutzt 

werden. 

 

Mit einer Unterschrift haben Sie dieses Merkblatt und den Anhang zur Kenntnis 

genommen. 
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Prof. Dr. Rainer Muche 
Tel:  +49 731 50-26903 
Fax: +49 731 50-26902 
rainer.muche@uni-ulm.de 
http://www.uni-ulm.de/med/ 
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Einige einschlägige Gesetzestexte zur Information:  
 

§ 3 Weitere Begriffsbestimmungen 

(1) Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer 
bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person (Betroffener). 
 
(2) Automatisierte Verarbeitung ist die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener 
Daten unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen. Eine nicht automatisierte Datei ist jede nicht 
automatisierte Sammlung personenbezogener Daten, die gleichartig aufgebaut ist und nach 
bestimmten Merkmalen zugänglich ist und ausgewertet werden kann. 
 
(3) Erheben ist das Beschaffen von Daten über den Betroffenen. 
 
(4) Verarbeiten ist das Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren und Löschen personenbezogener 
Daten. Im Einzelnen ist, ungeachtet der dabei angewendeten Verfahren:  
1. 

Speichern das Erfassen, Aufnehmen oder Aufbewahren personenbezogener Daten auf einem 
Datenträger zum Zwecke ihrer weiteren Verarbeitung oder Nutzung, 

2. 
Verändern das inhaltliche Umgestalten gespeicherter personenbezogener Daten, 

3. 
Übermitteln das Bekanntgeben gespeicherter oder durch Datenverarbeitung gewonnener 
personenbezogener Daten an einen Dritten in der Weise, dass 
a) 
die Daten an den Dritten weitergegeben werden oder 
b) 
der Dritte zur Einsicht oder zum Abruf bereitgehaltene Daten einsieht oder abruft, 

4. 
Sperren das Kennzeichnen gespeicherter personenbezogener Daten, um ihre weitere 
Verarbeitung oder Nutzung einzuschränken, 

5. 
Löschen das Unkenntlichmachen gespeicherter personenbezogener Daten. 

 
(5) Nutzen ist jede Verwendung personenbezogener Daten, soweit es sich nicht um Verarbeitung 
handelt. 
 
(6) Anonymisieren ist das Verändern personenbezogener Daten derart, dass die Einzelangaben über 
persönliche oder sachliche Verhältnisse nicht mehr oder nur mit einem unverhältnismäßig großen 
Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person 
zugeordnet werden können. 
 
(6a) Pseudonymisieren ist das Ersetzen des Namens und anderer Identifikationsmerkmale durch ein 
Kennzeichen zu dem Zweck, die Bestimmung des Betroffenen auszuschließen oder wesentlich zu 
erschweren. 
 
(7) Verantwortliche Stelle ist jede Person oder Stelle, die personenbezogene Daten für sich selbst 
erhebt, verarbeitet oder nutzt oder dies durch andere im Auftrag vornehmen lässt. 
 
 



(8) Empfänger ist jede Person oder Stelle, die Daten erhält. Dritter ist jede Person oder Stelle 
außerhalb der verantwortlichen Stelle. Dritte sind nicht der Betroffene sowie Personen und Stellen, die 
im Inland, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum personenbezogene Daten im 
Auftrag erheben, verarbeiten oder nutzen. 
 
(9) Besondere Arten personenbezogener Daten sind Angaben über die rassische und ethnische 
Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen, 
Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben. 
 
(10) Mobile personenbezogene Speicher- und Verarbeitungsmedien sind Datenträger,  
1. 

die an den Betroffenen ausgegeben werden, 
2. 

auf denen personenbezogene Daten über die Speicherung hinaus durch die ausgebende oder 
eine andere Stelle automatisiert verarbeitet werden können und 

3. 
bei denen der Betroffene diese Verarbeitung nur durch den Gebrauch des Mediums 
beeinflussen kann. 

 
(11) Beschäftigte sind:  
1. 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
2. 

zu ihrer Berufsbildung Beschäftigte, 
3. 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sowie an 
Abklärungen der beruflichen Eignung oder Arbeitserprobung (Rehabilitandinnen und 
Rehabilitanden), 

4. 
in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen Beschäftigte, 

5. 
nach dem Jugendfreiwilligendienstegesetz Beschäftigte, 

6. 
Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbständigkeit als arbeitnehmerähnliche 
Personen anzusehen sind; zu diesen gehören auch die in Heimarbeit Beschäftigten und die 
ihnen Gleichgestellten, 

7. 
Bewerberinnen und Bewerber für ein Beschäftigungsverhältnis sowie Personen, deren 
Beschäftigungsverhältnis beendet ist, 

8. 
Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter des Bundes, Soldatinnen und Soldaten sowie 
Zivildienstleistende. 

 

§ 5 BDSG – Datengeheimnis:  

Den bei der Datenverarbeitung beschäftigten Personen ist untersagt, personenbezogene Daten 
unbefugt zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen (Datengeheimnis). Diese Personen sind, soweit 
sie bei nicht-öffentlichen Stellen beschäftigt werden, bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das 
Datengeheimnis zu verpflichten. Das Datengeheimnis besteht auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit 
fort.  



§ 203 StGb – Verletzung von Privatgeheimnissen 

(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich 
gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als  
 

1) Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder Angehörigen eines anderen Heilberufs, der für die 
Berufsausübung oder die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung 
erfordert, 

 
2) Berufspsychologen mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher Abschlußprüfung, 

 
3) Rechtsanwalt, Patentanwalt, Notar, Verteidiger in einem gesetzlich geordneten Verfahren, 

Wirtschaftsprüfer, vereidigtem Buchprüfer, Steuerberater, Steuerbevollmächtigten oder Organ 
oder Mitglied eines Organs einer Rechtsanwalts-, Patentanwalts-, Wirtschaftsprüfungs-, 
Buchprüfungs- oder Steuerberatungsgesellschaft,  

 
4) Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberater sowie Berater für Suchtfragen in einer 

Beratungsstelle, die von einer Behörde oder Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des 
öffentlichen Rechts anerkannt ist. 

 
4a) Mitglied oder Beauftragten einer anerkannten Beratungsstelle nach den §§ 3  
      und 8 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes, 

 
5) staatlich anerkanntem Sozialarbeiter oder staatlich anerkanntem Sozialpädagogen oder 

 
6) Angehörigen eines Unternehmens der privaten Kranken-, Unfall- oder Lebensversicherung 

oder einer privatärztlichen Verrechnungsstelle  
 

anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit 
Geldstrafe bestraft.  
 
(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen 
Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das 
ihm als  
 

1) Amtsträger für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten,  
 

2) Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht wahrnimmt,  
 

3) Mitglied eines für ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes tätigen 
Untersuchungsausschusses, sonstigen Ausschusses oder Rates, das nicht selbst Mitglied des 
Gesetzgebungsorgans ist, oder als 

 
4) Hilfskraft eines solchen Ausschusses oder Rates,  

 
5) öffentlich bestelltem Sachverständigen, der auf die gewissenhafte Erfüllung seiner 

Obliegenheiten auf Grund eines Gesetzes förmlich verpflichtet worden ist, oder  
 

6) Person, die auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Geheimhaltungspflicht bei der Durchführung 
wissenschaftlicher Forschungsvorhaben auf Grund eines Gesetzes förmlich verpflichtet 
worden ist,  



 
anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist. Einem Geheimnis im Sinne des Satzes 1 stehen 
Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse eines anderen gleich, die für Aufgaben 
der öffentlichen Verwaltung erfaßt worden sind; Satz 1 ist jedoch nicht anzuwenden, soweit solche 
Einzelangaben anderen Behörden oder sonstigen Stellen für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung 
bekanntgegeben werden und das Gesetz dies nicht untersagt.  
 
(2a) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn ein Beauftragter für den Datenschutz unbefugt 
ein fremdes Geheimnis im Sinne dieser Vorschriften offenbart, das einem in den Absätzen 1 und 2 
Genannten in dessen beruflicher Eigenschaft anvertraut worden oder sonst bekannt geworden ist und 
von dem er bei der Erfüllung seiner Aufgaben als Beauftragter für den Datenschutz Kenntnis erlangt 
hat. 
 
(3) Einem in Absatz 1 Nr. 3 genannten Rechtsanwalt stehen andere Mitglieder einer 
Rechtsanwaltskammer gleich. Den in Absatz 1 und Satz 1 Genannten stehen ihre berufsmäßig tätigen 
Gehilfen und die Personen gleich, die bei ihnen zur Vorbereitung auf den Beruf tätig sind. Den in 
Absatz 1 und den in Satz 1 und 2 Genannten steht nach dem Tod des zur Wahrung des 
Geheimnisses Verpflichteten ferner gleich, wer das Geheimnis von dem Verstorbenen oder aus 
dessen Nachlaß erlangt hat.  
 
(4) Die Absätze 1 bis 3 sind auch anzuwenden, wenn der Täter das fremde Geheimnis nach dem Tod 
des Betroffenen unbefugt offenbart.  
 
(5) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder 
einen anderen zu schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe.  
 
 
 


